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10460 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Gebührengesetz 1957, 
die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Alkoholsteuergesetz, das 
Internationale Steuervergütungsgesetz, das COVID-19-Förderungsprüfungsgesetz und 
das Kommunalsteuergesetz 1993 geändert werden (COVID-19-Steuermaßnahmengesetz – 
COVID-19-StMG) 

 
Änderungen in der Plenarsitzung des Nationalrates 

 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand folgende Änderungen 

beschlossen: 

I. Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert: 

1. Die Z 1 (§ 17 Abs. 3a) erhält die Bezeichnung „3.“ und die bisherigen Z 2 bis 21 erhalten die 
Bezeichnungen „4.“ bis „23.“. 

2. Vor Z 3 (§ 17 Abs. 3a) werden folgende Z 1 und 2 eingefügt: 

„1. In § 6 Z 2 lit. a lautet der vorletzte Satz: 
„Eine pauschale Wertberichtigung für Forderungen ist unter den Voraussetzungen des § 201 Abs. 2 Z 7 
des Unternehmensgesetzbuches in der Fassung BGBl. I Nr. 22/2015 zulässig.“ 

2. In § 9 Abs. 3 entfällt der erste Satz und folgender letzter Satz wird angefügt: 
„Rückstellungen im Sinne des Abs. 1 Z 3 dürfen jedoch unter den Voraussetzungen des § 201 Abs. 2 Z 7 
des Unternehmensgesetzbuches in der Fassung BGBl. I Nr. 22/2015 pauschal gebildet werden.““ 

3. In der nunmehrigen Z 8 (§ 77 Abs. 4a) lautet Z 1 lit. b wie folgt: 
 „b) Bezug von Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung,“ 

4. Nach der nunmehrigen Z 11 (§ 108h Abs. 1 Z 2) wird folgende Z 11a eingefügt: 

„11a. In § 124 Z 5 tritt an die Stelle der Wortfolge „31. Dezember 2020“ die Wortfolge „31. Dezember 
2023“.“ 

5. In der nunmehrigen Z 23 (§ 124b) werden folgende Z 371 und 372 angefügt: 
 „371. Wird im Kalenderjahr 2020 der Freibetrag für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen gemäß 

§ 3 Abs. 1 Z 14 nicht oder nicht zur Gänze ausgeschöpft, kann der Arbeitgeber im Zeitraum von 
1. November 2020 bis 31. Jänner 2021 Gutscheine im Wert von bis zu 365 Euro an seine 
Arbeitnehmer ausgeben. Diese Gutscheine stellen einen steuerfreien geldwerten Vorteil aus der 
Teilnahme an Betriebsveranstaltungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 dar. 

 372. § 6 Z 2 lit. a und § 9 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 sind 
erstmalig anzuwenden für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen. Dabei 
gilt: 

 a) Eine pauschale Forderungswertberichtigung darf auch für Forderungen erfolgen, die in 
Wirtschaftsjahren entstanden sind, die vor dem 1. Jänner 2021 enden. 

 b) Eine pauschale Rückstellung darf auch gebildet werden, wenn der Anlass für deren erstmalige 
Bildung in Wirtschaftsjahren liegt, die vor dem 1. Jänner 2021 enden. 

 c) Die gemäß lit. a und lit. b zu berücksichtigenden Wertberichtigungs- und Rückstellungsbeträge 
sind auf das Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 2020 beginnt, und gleichmäßig auf die 
folgenden vier Wirtschaftsjahre zu verteilen.“ 
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II. Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert: 

Z 4 (§ 12a) wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 5 wird in der Z 1, 2 und 3 das Wort „Einzelabschluss“ jeweils durch das Wort 
„Jahresabschluss“ ersetzt. 

b) Nach Abs. 8 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Bei der Ermittlung des Zinsüberhangs im Sinne des Abs. 3 bleiben Zinsaufwendungen für 

Darlehen außer Ansatz, die nachweislich und ausschließlich zur Finanzierung von langfristigen 
öffentlichen Infrastrukturprojekten innerhalb der Europäischen Union von allgemeinem öffentlichen 
Interesse verwendet werden. Ausgenommen davon sind Atomkraftwerke und klimaschädliche 
Infrastrukturprojekte, wobei der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministern 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ermächtigt wird, die 
Voraussetzungen näher mit Verordnung festzulegen. Bei der Ermittlung des steuerlichen EBITDA im 
Sinne des Abs. 4 bleiben Einkünfte aus langfristigen öffentlichen Infrastrukturprojekten außer Ansatz.“ 

III. Artikel 3 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994) wird wie folgt geändert: 

1. Z 3 lit. d lautet wie folgt: 

„d) Nach § 28 Abs. 52 wird folgender Abs. 53 angefügt: 
„(53) 

 1. § 1 Abs. 3, § 10 Abs. 2 Z 9 und 10 sowie Anlage 1 Z 35, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2020, treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft und sind erstmals auf 
Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführt 
werden bzw. sich ereignen. 

 2. Das Vereinigte Königreich gilt als Gemeinschaftsgebiet und Mitgliedstaat hinsichtlich: 
 a) der Waren, die aus dem Gebiet des Vereinigten Königreichs in das Gebiet eines Mitgliedstaats 

oder umgekehrt befördert oder versandt werden, sofern die Beförderung oder Versendung vor 
dem 1. Jänner 2021 beginnt und nach dem 31. Dezember 2020 endet; 

 b) der Rechte und Pflichten von steuerpflichtigen Personen in Bezug auf die vor dem 1. Jänner 
2021 ausgeführten Umsätze mit einem grenzüberschreitenden Element zwischen dem Gebiet 
des Vereinigten Königreichs und einem Mitgliedstaat sowie in Bezug auf die unter lit. a 
fallenden Waren. Dies gilt bis 31. Dezember 2025 und mit folgenden Einschränkungen: 

 aa) Erstattungsanträge eines im Gebiet des Vereinigten Königreichs ansässigen Unternehmers 
sind spätestens am 31. März 2021 zu stellen. 

 bb) Berichtigungen von Erklärungen gemäß § 25a Abs. 6 oder Art. 25a Abs. 12 sind vor dem 
1. Jänner 2022 abzugeben. 

 3. Unabhängig von § 6 und Art. 6 sind die Lieferung, der innergemeinschaftliche Erwerb und die 
Einfuhr von COVID-19-In-vitro-Diagnostika und COVID-19-Impfstoffen, sowie eng mit diesen 
Diagnostika oder Impfstoffen zusammenhängende sonstige Leistungen steuerfrei. Bei diesen 
Umsätzen tritt abweichend von § 12 Abs. 3 der Ausschluss vom Vorsteuerabzug nicht ein. 

 4. Der Unternehmer kann auf die Anwendung der Z 3 verzichten. 
 5. Z 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in 

Kraft und sind auf Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2020 und vor dem 1. Jänner 2023 ausgeführt werden bzw. sich ereignen.““ 

2. Nach Z 3 wird folgende Z 4 angefügt: 

„4. In Anlage 1 (zu § 10 Abs. 2 UStG 1994) wird nach Z 34 folgende Z 35 angefügt: 
 „35. Waren der monatlichen Damenhygiene aller Art (aus Unterpositionen 3924 90, 4014 90, 

0511 99 39 und 9619 00 der Kombinierten Nomenklatur).““ 

IV. Artikel 5 (Änderung der Bundesabgabenordnung) wird wie folgt geändert: 

1. In Z 9 (§ 323c) lautet lit. c: 

„c) Abs. 13 lautet: 
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„(13) Unbeschadet aller sonstigen Vorschriften des § 212 Abs. 2 sind ab 15. März 2020 bis 31. März 
2021 keine Stundungszinsen vorzuschreiben. Ab 1. April 2021 bis 31. März 2024 betragen die 
Stundungszinsen zwei Prozent über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr.““ 

2. Z 10 (§ 323e) lautet: 

„10. § 323e lautet samt Überschrift: 
„COVID-19-Ratenzahlungsmodell 

§ 323e. (1) Abweichend von § 212 Abs. 1 besteht nach Maßgabe der Abs. 2 bis 3 die Möglichkeit 
zur Entrichtung eines überwiegend COVID-19-bedingten Abgabenrückstandes (Abs. 2 Z 1) in 
angemessenen Raten in zwei Phasen über die Dauer von längstens sechsunddreißig Monaten. Die Zinsen 
betragen zwei Prozent über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr. Die gleichzeitige Gewährung 
einer Zahlungserleichterung gemäß § 212 ist ausgeschlossen. 

(2) Für die Phase 1 des COVID-19-Ratenzahlungsmodells gilt Folgendes: 
 1. Gegenstand des Antrags auf Ratenzahlung sind Abgabenschuldigkeiten, die überwiegend 

zwischen dem 15. März 2020 und dem 31. März 2021 fällig geworden sind einschließlich die der 
Höhe nach bescheidmäßig festgesetzten Vorauszahlungen an Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer, hinsichtlich derer die Zahlungstermine in der Phase 1 gelegen sind. 

 2. Der Antrag auf Ratenzahlung ist ab dem 4. März 2021 bis zum 31. März 2021 einzubringen. 
 3. Der Ratenzahlungszeitraum endet am 30. Juni 2022. 
 4. Innerhalb des Ratenzahlungszeitraumes kann der Abgabepflichtige einmal einen Antrag auf 

Neuverteilung der Ratenbeträge stellen. 
 5. Die während des Ratenzahlungszeitraumes an eine Abgabenbehörde geleisteten Zahlungen 

können weder nach der Insolvenzordnung – IO, RGBl. Nr. 337/1914 noch nach der 
Anfechtungsordnung – AnfO, RGBl. Nr. 337/1914, angefochten werden. 

Abgesehen von den Voraussetzungen für die Gewährung der Ratenzahlung ist im übrigen § 212 BAO 
anzuwenden. 

(3) Für die Phase 2 des COVID-19-Ratenzahlungsmodells gilt Folgendes: 
 1. Gegenstand des Antrags auf Ratenzahlung sind Abgabenschuldigkeiten, für die bereits die 

Phase 1 des COVID-19-Ratenzahlungsmodells gewährt worden ist, die aber in diesem 
Ratenzahlungszeitraum nicht vollständig entrichtet werden konnten, einschließlich die der Höhe 
nach bescheidmäßig festgesetzten Vorauszahlungen an Einkommen- oder Körperschaftsteuer, 
hinsichtlich derer die Zahlungstermine in der Phase 2 gelegen sind. 

 2. In Phase 1 des COVID-19-Ratenzahlungsmodells wurden zumindest 40% des überwiegend 
COVID-19-bedingten Abgabenrückstandes (Abs. 2 Z 1) entrichtet und es ist kein Terminverlust 
(§ 230 Abs. 5) eingetreten. 

 3. Der Antrag ist vor dem 31. Mai 2022 einzubringen. 
 4. Der Ratenzahlungszeitraum beträgt längstens einundzwanzig Monate. 
 5. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dass er den aus der Phase 1 verbliebenen 

Abgabenrückstand zusätzlich zu den laufend zu entrichtenden Abgaben innerhalb des 
beantragten Ratenzahlungszeitraumes der Phase 2 entrichten kann. 

 6. Innerhalb des Ratenzahlungszeitraumes kann der Abgabepflichtige einmal einen Antrag auf 
Neuverteilung der Ratenbeträge stellen. 

Abgesehen von den Voraussetzungen für die Gewährung der Ratenzahlung ist im übrigen § 212 BAO 
anzuwenden. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung festlegen, in welcher Form die 
Glaubhaftmachung gemäß Abs. 3 Z 5 zu erbringen ist.““ 

V. Artikel 9 (Änderung des COVID-19-Förderungsprüfungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. Die Änderung des § 13 erhält die Bezeichnung „3.“. 

2. Vor Z 3 werden folgende Z 1 und 2 eingefügt: 

„1. In § 2 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „in diesem Gesetz“ die Wortfolge „oder in einer auf § 3b Abs. 3 
des ABBAG-Gesetzes gestützten Verordnung“ eingefügt. 
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2. Der Text des § 8b erhält die Absatzbezeichnung „(1)“ und es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
„(2) Abs. 1 gilt nicht für Zuschüsse auf Grundlage der Verordnung BGBl. II Nr. 503/2020.““ 
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